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A. Bekanntmachungen des Landrats.

Oels, den 31. Mai 1924.

Räumung von Gewässern.

Unter Bezugnahme auf die im Kreisblatt 1904 — Seite
111 abgedruckte Kreis-Polizeiverordnung über Räumng
der fließenden Gewässer gebe ich nachstehend die diesjahrigen
Räumungstermine bekannt und beauftrage hiermit die Orts-
behörden, dieselben sofort zur Kenntnis der Räumungspflich-
tigen zu bringen. Die Bekanntgabe der Ränmungstermine hat
so zu erfolgen, daß seitens der Ortsbehörde jederzeit»etntoant-
frei nachgewiesen werden kann, daß der einzelne Raumungs-
pflichtige auch Kenntnis von dem festgesetzten Termin hatte.
Der Nachweis über die Bekanntgabe der Räumungstermine
ist aufzubewahren. _ ‘ __

Die zur Räumung Verpflichteten sind mit Schaufel (mog-
lichst eiserne) und Düngergabel, sowie mit sonstigen erforder-
lichen Geräten versehen pünktlich 6 Uhr früh zu stellen.

Den Anordnungen der zur Ueberwachung der Räumungs-
arbeiten aufgebotenen Landjägereibeamten ist Folge zu leisten.

Die Räumung hat sich unter anderem nicht nur auf das
Aushauen, sondern auch aus das vollständige Ausgraben und
Auswersen der Wurzeln und Wasserpslanzen, wie auch auf Be-
seitigung der an verschiedenen Stellen vorhandenen Sandbänke
zu erstrecken.

Es ist in den Vorjahren vorgekommen, daß einzelne Ge-
meinden, Gutsbezirke oder sonstige Räumungspflichtige die
ihnen nach dem Gesetz obliegenden Räumungsarbeiten gar nicht
oder nur mangelhaft ausgeführt haben. Dies hat vielfach zu
Versandungen oder Stauungen im Flußbett geführt, was im
weiteren Schädigungen der landwirtschaftlicher-c und sonstigen
an der Bewässerung oder Nutzung der Gewässer Beteiligten
zur Folge hatte. ‑

Dieser Zustand ist unhaltbar. Es ist unter allen Um-
ständen daran sestzuhalten, daß die Räumung der Gewässer des
Kreises von den hierzu Verpflichteteu auch pünktlich und ge-
wissenhäst vorgenommen wird.

Jch nehme Veranlassung, die Räumungspflichtigen darauf
aufmerksam zu machen, daß ich in diesem Jahre, hervorgeruer
durch die in früheren Jahren teilweise sehr mangelhaft erfolg-
ten Räumungen, für eine gründliche- Räumung Sorge tragen
werde. Ueberall da, wo Klagen über gänzliche Unterlassung
oder nicht zweckentsprechende Räumung laut werden, werde ich
durch die inzwischen gebildeten Schaukommissionen eine Be-
sichtigung der Räumungsstrecke vornehmen und feststellen lassen,
welche Arbeiten zur Behebung der Klagen unbedingt ausge-
führt werden müssen. Jn allen diesen Fällen haben die Räu-
nmngspflichtigen, außer der Tragung der Kosten, die durch die
Besichtigung entstehen, die zinangsweise Räumung durch Dritte
auf ihre Kosten neben der verwirkten Strafe wegen Verstoß
gegen § 1 der vorstehend erwähnten Kreispolizeiverordnung
zu gewärtigen. Ferner bleiben die säumigen Räumungspflich-
tigen für alle durch die Unterlassung oder mangelhaste Rän-
mung entstehenden Schäden ersatzpflichtig (§.823 des "B.·G·. B.)

Die Ortspolizeibehörden haben ihrerseits wegen gründ-

L. I. 1866.

licher Räumung der ihnen als Wasserpolizeibehörde unterstell- .
ten Gräben und Gewässer gemäß den vorstehenden Richtlinien  

zu handeln. Die Eliäiunungszeiten der den Ortspolizeibehörden
unterstellten Gräben und Gewässer III. Ordnung sind unter
Berücksichtigung der von mir nachstehend bekanntgegebenen
Termine festzusetzen. Für ordnungsmäßige, einwandfrei nach-
zuweisende Bekanntgabe dieser kltäumungszeiten wollen die
Ortspolizeibehörden Sorge tragen. Auf rechtzeitige Bekannt-
gabe der kliäuniungszeiten ist zu achten, damit bei etwaigen
Strafverfahren seitens der Räumungspflichtigen nicht der Ein-
wand erhoben werden kunn, daß die Aufforderung zur Räu-
mung zu spät, oder wie vorgekommen, überhaupt nicht ergan-
gen sei. -

« Räumnngstermine für 1924.

I. Weide.

1. Auf der Strecke Krichener Mühle-——Wildschütz findet die
Räumung am 3. und 4. Juli statt (1nit Ausnahme der
,,alten Weide« Klein Weigelsdorf Wildschütz).
Der Mühlbach von Kleins«’eigelsdorf—-——Wildschütz ist am

4. Juli zu räumen. «
Kranster und Krichener Mühle schließen ihre Schleusen

vom 2. abends bis zum 4. abends; für den gleichen Zeit-
raum werden sämtliche Schleusen in Klein Weigelsdorf
und Wildschütz geöffnet.

2. Auf der Strecke Waldmühle——Krichener Mühle ist am 7.
und 8. Juli zu räumen. Waldmühle schließt, Kranster und
Krichener Mühle öffnen sämtliche Schleusen vom 6. abends
bis 8. abends.· Auf den bezeichneten Strecken sind sämtliche
Weidearme auszutrauten und zu räumen: «

3. Die,,alte Weide« vom Klein Weigelsdorfer Steinwehr—--
Wildschütz ist vom 9. bis 10-. Juli zu räumen.

. Während dieser Zeit sind die Klein Weigelsdorfer
Schleusen zu schließen. « —

4. Waldmühle bis Bielguth. Waldmühle usüd Neu Schmollen
öffnen die Schleusen am 11. Juli, vormittags 9 Uhr,
schließen dieselben am 12. Juli abends; die Räumung er-
folgt am 12. Juli.

. BielguthkPatschkeh Mühle Vielguth hält vom 13. Juli
abends bis 14. Juli abends das Wasser an, öffnet die
Schleusen am 14. Juli, abends 7 Uhr, schließt dieselben
am 16. Juli abends. Die Räumung erfolgt in der Weise,
daßdain 15. Juli ausgehauen und am 16. Juli geräumt
er .

6. Patschkey-——Cunzendors. Mühle Patschkeh hält vom 14.
Juli, abends 7 Uhr bis 16. Juli das Wasser an, öffnet
die Schleusen am 16. Juli, 7 Uhr abends. Die Räumung
der Strecke erfolgt am 17. und 18. Juli in der Weise, daß
am 17. ausgehauen und am 18. geräumt wird.

7. Cunzendorf—Bernstadt. Die Schleusen bei Cunzendorf
sind vom 16. Juli, :-abe·nds»s.-7. Uhr bis -18. Juli, abends
zu schließen; am 18. Juli, abends 7 Uhr sind dieselben zu
öffnen, die Räumung der Strecke erfolgt am 19., 21. und
22. Juli. Gemeinde Ziegelhof räumt am 22.- Juli.

8. Bernstadt———Rolle-Mühle. Die Stadtmühle Bernstadt hält
vom 19. bis 22. Juli, abends 7 Uhr das Wasser an, öffnet
die Schleusen am 22. Juli, abends 7 Uhr. Die Räumung
der Strecke erfolgt am 23. Juli. Die an dem Gut Weiden-
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bach befindliche Schleuse ist am 22. Juli, abends zu öffnen,
sie hat offen zu bleiben während der Räumung bis an die
Woitsdor er Mühle. Die Schließung hat auf Mitteilung
der Landjägereibeamten zu erfolgen.

9. Rolle-Mühle bis Weidenbach. Rolle-Mühle hält vom 22.
Juli, abends bis 23. Juli, abends das Wasser an, öffnet
am 23. Juli, abends 7 Uhr. Die Räumung der Strecke
erfolgt am 24. Juli.

10. Weidenbach bis Woitsdorf. Die Räumung der Strecke hat
am 25. Juli zu geschehen. Die zur Räumung zu stellen-
den Leute sind mit an langen Stangen befindlichen Sensen
und Rechen zu stellen, da ein Auskrauten nur von den
Ufern aus geschehen kann.

11. Woitsdorf bis Laubsly. Mühle Woitsdorf hält am 27.
Juli abends das Wasser an, öffnet die Schleusen am 28.
Juli aus Mitteilung des Landjägereibeamten. Die Räu-
mung dieser Strecke erfolgt am 29. Juli, wozu die bei
Laubsky befindlichen Schleusen vom 28. Juli abends bis
29. Juli abends geschlossen bleiben.

11. Oelfer Bach.
Die Räumung des Oelser Baches ist an folgenden Tagen

vorzunehmen: _
1. Großer Schmarse-Bach am 7. Juli.

Netscher Bach am 8. und 9. Juli.
Schmarse-Bach unterhalb der Stärkefabrik am 10. Juli.
Großer Oelsbach am 11. Juli.
Auf der Strecke Raake Grenze-—Sandhäufer: Räumung

am 9. und 11. Juli. Das Wasser wird an diesen Tagen an
der Bohrauer Wasserteilung abzufperren sein, während der
gleichen Zeit öffnet die Süßwinkeler Mühle ihre Schleusen
und am 10. Juli auch die Cunersdorfer Mühle.

is
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Auf der Strecke Sandhäufer bis zur Mündung: Räu-
mung am 11. und 12. Juli. Während dieser Zeit ist das
Wasser wie üblich nach dem Gerbergraben abzuleiten, in-
dem die Cunersdorfer Mühle die kleine Schleuse im Oels-
bach bei den Sandhäusern schließt. Die Mühlschleuse ist

— zugleich offen zu halten. «

III. Juliusburger Wasser.
1. Jäntschdorfer Mühlbach am 7. Juli durch die Gemeinde-n

Bartkerey, Weißensee mit Hollunder, Maliers, Bucko-
wit;tke, Dorf Jnliusburg Zucklau, Dämmer und Jäntsch-
dor .

2. Juliusburger Wasfer von der Jäntschdorf—Dobrischauer
bis zur Sibyllenorter Grenze durch die Gemeinden Dobrhx
schau und Eichgrund am 8. Juli.

. Das Juliusburger Wasser von der Sibyllenort-Eichgrun-
der Grenze bis unterhalb der Domatschiner Grenze ist am
9. und 10. Juli zu räumen.
Die Eichgrunder Schleuse istwährend dieses Zeitraumes

zu schließen.
_ IV. Egelbach.

Die Räumung des Egelbaches (Baruther Mühlbach mit
Marofkegraben) hat am 4. Juli zu erfolgen.

C
O

Jm Nachstehenden gebe ich zusammenfassend die Räu-
mungspslichtigen für die sogenannte ,,Oelse« (gesamtes Oels-
bachgebiet) bekannt, wie sie sich aus den Kreisblattbekannt-
machungen vom 18. Juni 1875 (Kreisblatt Seite 101), vom
2(). Juni 1892 (Kreisblatt Seite 110)und vom 9. Juli 1892
(Kreisblatt Seite 136) ergeben. Soweit im einzelnen Besitzver-
änderungen eingetreten find, sind die Räumungspflichten als Reallaften auf den jetzigen Besitzer (bzw. Pächter) übergegangen-
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«1. Großer Schmarsebach

2. Kleiner Mühlbach

3. Kupferhammerbach

4. Kleiner oder alter Schmarser Bach

5. Klingelbach, der hierzu gehörige Abflußgraben von der
gemauerten Brücke bis in den Schmarser Bach.

6. DöberlÆach·

7. Jäntschdorfer Bach

8. Zucklauer Oberbachfv .. ._ « . .

9. Großer Oelsbach

10. Zucklauer Niederbach

11. Schwierser und Wiesegrader Mühlbach

12. Netscher Bach

Rathe,

Bezeichnung der verpflichteten Gemeinden

bzw. einzelnen Besitzer

Würtemberg, Spahlitz, Rathe, Schmarse, Dammer, Jenkwitz,
Earlsburg, Döberle, Groß und Klein Ellguth, Ober Schmol-
len, Cronendorf und die Verwaltung der Oels——Gnesene-r
Eisenbahn (Bahnmeisterei Oels).

Rathe, Schmarse, Jenkwitz, Carlsburg, Döberle, Bogschütz,
Papiersabrik Schmarse, Schloßbrauerei und die angrenzen-
den städt. Besitzer. -

Spahlitz, Bogschütz, Rathe, Dammer und Zucklau.

Schmarse, Würtemberg, Dammer, Papierfabril
Schmarse, Schloßverwaltung und Schloßbrauerei, die Ver-
waltung der Qels—-—Gnesener Eisenbahn.

Rathe, Dammer, Jenkwitz, Carlsburg, Döberle, Schmarsez
Schmied Kiok, ehem. Postillon Scholz in Oels, Schulge-
meinde Rathe, Kräuter Fischer, Gastwirt Flöter, Bauer
Hubrich jun., Angerhäusler Kahl in Rathe, Schloßbrauerei
bzw. deren Besitznachsolger.

Carlsburg, Döberle, Jenkwitz, Schmarse, Groß Ellguth.

Juliusburg Rackwitz, Buckowintke, Weißensee, Bartkerey, Ma-
liers, Zucklau, Dammer, Jäntschdorß

Buckowintke, Maliers, Weißensee, Hollanderei, Jäntfchdorf,
Dammer, · Zucklau.

Rathe, Dammer, Jenkwitz, Carlsburg, Döberle, Schwur-se,
Spahlitz, Würtemberg, Groß Ellguth, Eronendorf, Schmol-
lSertndNZislchmollew Klein Ellguth, angrenzende Besitzer der
at e s.

Zucklau, Rackwitz, Juliusburg, Bartkerey. «
Groß Ellguth, Schwierse, Wiesegrade, Spahlitz, Buselwitz,

Schmoltschütz, Grüttenberg, Allerheiligen. 'v

Netsche« ;·.-.: ‚2!. —-

3
Die mit den Räumungsarbeiten Beschäftigten haben die

Abnahme ihrer Strecke durch den zuständigen Landjägerei-
beamten abzuwarten und dürfen sich vorher nicht entfernen.

Falls bei Durchführung der Räumungsarbeiten irgend-
welche Schwierigkeiten entstehen, ersnche ich, mir unter der
Auffchrist »Man-sing der Gemüter“, unter Vorlage aller vor-
handenen Unterlagen sofort eingehenden Bericht zu erstatten.
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« « B r e s I a u, den 8. Juli 1926Z
Palizeiverordnung zum Schuhe des Maulwurfs

Auf Grund der §§ 137, 139, 140 des Gefässes- {über die all-
gem-eine Landessverwasltung vom 30. Juli 1883 iri Verbindung
mit §§ 6, 12, 15 des Gesetzes über die .oslizei«v-e«rwia·ltttii1gl vorn

‚5 11. März, 1850 und § 34 des Feld- und - orsstpoiliizeigesetzes visit-i
1. A- risl 1880 wird nach 3nfti1nninn des Bezirksauisschusses für
den insang des Regiserusiigsbezirks reslan verordnen

« « « Eiiiszsiger Paragraph:

»Der Strase des § 34 des Feld- und Forstpo-lizeigsesetzetz«s
« uifiterliegjr wer Maulwürfe fängt oder-« tötet oder in dfsentlichen

sich zur Abnahme von Mäulwiirsen oder Maul-
wurssteslbener etet oder in ihrem An ebot ausserdem «
.sz Das Ver-bot findet Feine Anwen ung aus den Fang oder
das. Töten von «Mauleü.srsen in geschlossenen Garten über auf
Deischen oder anderen gamma, , die-) der Abwehr vosn»«Ue;»berflu-

tungen dienen. Die Ortspolizeibehörden werden ermächtigt, be-
stimmten Personen den« Fang von Miuslwürfen etlichen anderen
als den in Absatz 2 bezeichneten Ortenl durch Erteilung eines
schriftlichen Erbaubsnisscheijiss aus Antrag des Nutzungsbereich-
txigten des Grundstücks zu gestatten, »wenn ein besonderes land-
wirtschaftliches Bedürfnis nachgewiesen wird-.

‘ « « - » Der Regierungspräsi·dent.

L. I. 3281. Oe ls, den 22. Mai 1924.

Vor-stehende Polizei-verordnung, welche bereits im Kreis--
blatt 1920 Seite 197 veröffentlicht ist, bringe ichs wiederum zur
Kenntnis und ersuche die Ortspolizeibehörden um genaue Be-
folgung der darin enthaltenen Vorschriften

U. 918. ——-—

Venedigqugez-»
Its

 

O els, den 27. 911011924.

« Von dem Verbande der deutschen Berufsgeiiossenschasten ist
eine-Neuausgabe des Aushanges ,,Ansleitun.gs zur erstens Hilfe bei
Unfäsllenf« herausgegeben worden-. _ _

» » Diese Anleitung hat den Zweck» den Verletzten sbziw. seine
Mitarbeiter dar-über aufzuklären, wie sie sich den Unfallver-
letzungen pp, .« egieniisber zu verhalten haben-, damit die-se von
vornherein fa gemätß behandelt und somit seine Ver-schlim-
tnerung der eFolgen-« des Unfalless p-p. möglichst vermieden wir-d.

In der r"wartung, daiß durch den Aushang dieser Anlei-
tung und kdie dadurch bewirkte Aufklärung- der ländlischen Arbeit-
nehmer über die erste Behandlung der Unfaslliverletznngen die
Lasten »der Berufsgzenosseigchaft ver-mindert werden, hat die
Schlesissche slansdwsirtscha tlis e Berussgenossenschkift bei dem Ver-
lage vsosn Karl Heymanni ins Berlin ein-e Anzahl dieser Anlei-
tungen gestellt-; vorläufig beistimmt, zum: Aus-bange in den Guts-
bezirken und Niebensbetriebeni

In Anbetracht, daß! bei einer Verminderung der Berufs-
geuiassenschaftslasten, auch die Beitragsumlage für die Betriebs-
unternehmer entsprechen-d niedriger wird, kann diese neu-e »An-
leitung zur ersten Hilfe bei Unsälle r” zuml Aushang nur
empfohlen werdens

Bestellungen auf diese Druckstüicke gegen- Eristattung der Un-
kosten (das Stück 25 Pfennig einschl. Port-o) sind mir bis spä-
testens zums 10. Juni- 1924 -einzureichen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses

J.-Nr. L. I. 3234. Oels, den 19. Mai 1924.

Prämien für Vertilgung von Kreuzottern

Für die Tötung von Kreuzottern außerhalb der staatlichen
Forsten kann eine Prämie von 10 Goldpfennigen für jedes ab‘
gelieferte Stück gezahlt werben.

Anträge auf Gewährung von Prämien von im Jahre 1924
gefangenen Kreuzottern sind mir bis spätestens 15. März

" 1 9 2 5 vorzulegen

1. 1. 3347. Oels, den 3. Juni 1924.

Pf. d. M. d. J. v. 22. 5. 1924 —- II G 1548, betr.
Verbot von Versammlungen und Umziigen.

In Abänd, meiner Vf. v. 29. 2. 1924 —- II G 4538
(M. Bl. i. V. S. 225) Abs. 4 Satz 3 u. v. 7. 9. 1923 —- II G
3001 IIl»(M.Bl. i.V.S.925) Abs. 1 Satz 3 ermächtige ich die
Sieg-Pras· und den Pol.-Präs. in Berlin, innerhalb ihres Be-
zirks fur im Allgemeininteresse wünschenswerte Veranstaltun-
gen nach dem 31. 5. 1924, die als völlig unpolitisch oder über-
parteilich anzusehen sind, von sich aus Ausnahmen von dem

qukrch § 3 der Vd. des Reichspräs v. 28. 2. 1924 (R. G.Bl.l
S. 152) bzw. durch meine Pf. v. 24. 7. 1923 -——— II G 2745 (M.
Bl. i. Bis S _807) ergangenen Verbot aller Versammlungen
unter freiem Himmel einschl. aller Umzüge zu gewähren, wenn
nach den örtlichen Verhältnissen Störungen von vornherein
ausgeschlossen sind oder die am Ort vorhandenen Polizeikräfte
zur Aufrechterhaltung von Ruhe-, Sicherheit und Ordnung ohne
Zweifel ausreichend erscheinen. Es werden hierbei besonders
Veranstaltnngen in Frage kommen von unpolitischen Turn-,
Sport-, Übrigen; und Gesangvereinen, (Silben, Innungen,
Feuerwehren u. dergl. sowie unter Umständen auch Feiern
von Vereinen zur Einweihung von Ehrendenkmälern, soweit
sie sich in einfachen Formen bei beschränkter Teilnehmerzahl
am Denkmal selbst abspielen. Es ist besonders Sorge zu tra-
gen, daß die zugelassenen Veranstaltung nicht nachträglich den
Charakter politischer Demonstrationen gewinnen. Wie einer-
seits der Schutz der zugelassenen Veranstaltungen sicherzustellen
ist, muß andererseits jede Verletzung der den Veranstaltern
ausgelegten Bedingungen mit allem Nachdruck polizeilich ver-
hindert werden.

Die Ortspolizeibehörden des Kreises ersuche ich, vorste-
hende Verfügung in üblicher Weise bekanntzugeben. Aus-
nahnieanträge sind rechtzeitig durch die Ortspolizeibehörde
zwecks Weiterleitung mir vorzulegen. Meine Kreisblattbekannt-
niachung vom 12. 3. 1924 — Kreisblatt Seite 52 -———, vom
8. 8. 1923 ——- Kreisblatt Seite 185 ——— und vom 18. 9. 1.923 —-
Kreisblatt Seite 224 —- ist bezüglich der Ausnahmegenehmi-
giingen gufgehoben

L. I. 3473. spnsp O e ls-, den 3. Juni 1924.

« « Feuerlöschhilfe. «

Die in der Brandmeisle der Stadt Oels belegenen Gemein-
den sersuiche ich in ihrem eigenen Interesse-, bei Aus-bruch: eines
Feuers zur Erlangung einer schinelleren Löschhilfe osort ein
Pferde-gewann nach Oels zu schicken-, da hier kein-e » sesrde zur
Verfügung steh-en, jedenfalls ihre Beschaffung mit größeren Um-
ständen vserbunden ist.

Gleich-zeitig- ist eine telephonische MitteilungBan die Poli-
zeiverwaltunsg in Oels weiterzugeben mit dem erwerben, daß
die Pferde bereits unterwegs sind.

Vf. d. M. d. J. v. 26. 4. 1924 — 19230 —-
Mitteilung von Standesakten an die Polizei.

Die bestehenden Bestimmungen-, nach welchen jede an-
ziehende und jede abzxiehende Person der Ortspolizeibehörde zu
melden ist (vg.l. die §§ 8, 9, 14 des Gesetzes voml 8-1. 12. 1842
—- GS 1843 S. 5; Ministerialerlaß vom 16. 1. 1904 —- M.Bl.
i. V. S. 40) beziehen sich in der Regel nicht aus einen « ugaing
durch Geburt oder seinen Abgang durch -St-erb-efall. sbenso-
wenig wird dadurch die Namensänderunxg einer sichs ver-heiraten-
den weiblichen Person betroffen-, wenn sie ihren Wohnsitz- im
Polizei-bezin behält. Andererseits ist es selbstverständlich-, daß-
die polizeiliche Meldeliste auch in den angegebenen Punkten lau-i
sen-d erhalten, daß- also- die Polizeibehörde von den Stansdesakten
benachrichtigt werden muß. Die Pflicht der Benaschsrischitigun
fällt den Stande-sbeamten zu. Diese Pklichit ist regelmässig mich
den mir erstattet-en Bericht-en durch lo ale Regelung oder Ver--
einbiarung geordnet. Jsch will deshalb von seiner allgemeinen
Vorschrift absehen, erwarte aber, da-ß:, wo sich etwa Mängel-.
zeigen, die Aufsichtsbehörde deren Behebung sich angelegen sein
läßt. Es darf nicht vorkommen, daß- Ehefrauens noch iläin esre
Zeit unter ihrem Mädchsennamen in den poli esilichien Me ide-
registern geführt werden, wie es letzthin mehrfach zuta e getreten
ist. Solche Unrischstigkeiten müssen auch für die Wahl-li- ten, wenn
diese auf den Meldelisten beruhen-, störend wirken-.
L. I. 3091. II. » Oels, den 22. Mai 1924.

Vorstehenden Erlaß· bringe ich den Ortspolizeibehörden des
Kreises zur Kenntnis-. Die Herren Standesbseamten haben bie-
reits entsprechende Anweisung erhalten.

O els, den 5. Juni 1924.

Wegesperrsung.

Die Chaussese-Brüike übe-r den Oel-sbach zwischen Süißswinbel
und Kunersdorf wird am 10., 11. und 12. Juni füir den össentk
lichen Verkehr gesperrt

K.I.2066. Oels, denl 4. Juni 1924.

Amtsbezirk Stronn. 
Gemäß § 57 der Kreis-ordnung ist an Stelle des-s behinder-
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te«n»Amtsvorstehers in Stronn mit der Erledigung der Amtsg·e-
schafte 111. Der Zeit vom 2. Juni bis 4. Juli D. 153 Der benach-
barte Amtsvorsteher in Gruttenberg beauftragt worden.

Der Vorsitzeude des Kreisausschusses.

L. l. 3424. Oels, den 3. Juni 1924.

Optionserlliirungen und Verzicht auf die polnische Staats-
angehörigkeit aus Grund des deutsch-politischen Abkommcns

über Oberschlefien vom 15. Mai 1922.

Nachstehende Ausführungen bringe ich zur allgemeinen
Kenntniss

Die Ortsbehördeu ersuche ich, den Juhalt derselben in orts-
üblicher Weise bekannt zu geben.

Die Ortspolizeisbehörden weise ich darauf hin, daß die Be-
glaubigunsg der Unterschrift auf den von den Berechtigten ver-
faßt-en schriftlichen Erklärungen von ihnen unentsgeltliich vorzu-
nehmen i«st. Die Optionsberechligten sind darauf hinzuweisen,
daß ihre Erklärung bis zum 15. Juli d. J. unbedingt bei dem
Herrn Regierungspräsidenten in Breslau eingegangen sein muß
Auch sonst wollen die Orts- und Orstspolizseibehörden den Op-
tiousberechtigten in jeder Weise behilflich sein und sie vor allem
bei der Beschaffung der erforderlichen Unterlagen (s. Ziff. 22)
mit Rat und Tat unterstützen

Optionserkläruugen für Polen und Verzichtserklärnnsgeu
auf die deutsche Reichsangehörigkeit können nur vor politischen
Optioursbehsörden abgegeben werden. ·

Ausführung des Teils II des d-eutfch-polnischen Abkommsens
über Oberschlesien vom 15. Mai 1922.

1. Die Frist zur Abgabe von OPtisouserklärungzeus fiir die
deutsche Reichsangehörigkeit und von Verzichtserklärunsgen
auf die polnische Staatsangehörisgkeit (Art-. 25 § 4, Art. 26
§ 1 Asbs 2, Art. 26 § 3, Art. 32, 39 des deutsch-poli:ischseui
Abkommens über Oberschlesisen vom 15. Mai 1.9-22) endet
am 15. Juli 1924.

2. Optionsbehörden sind in Preußen- die Regierun-g:s-präsi-
deuten und der Polizeipräsideult von Berlin, im Auslande
die Deutschen Missionen und Berufs-konsul-ate. Nur vor
diesen Behörden können gültig-e Optionserklärungen zu
Protokoll abgegeben werden.

. Die örtliche Zuständigkeit der Optionsbehörden wird durch
den Wohnsitz des Optionsberechtigten oder Verzichtenden
zur Zeit der Abgabe der Options- oder Verzichtserklärung
bestimmt; in Ermangelung eines Wohnsitzes ist der Auf-
enthaltsort maßgebend.

4. Die Options- und Ve «zichtserkläruugen sind in schriftlicher
Form oder zu Protokoll abzugeben

Die Unterschrift unter den schriftlichen Erklärungen muß
innerhalb der Optionsfrist, also bis ein-schließlich 15. Juli
1-924, beglaubigt sein, 1111D zwar sind hierzu außer den No-
tar-en alle zur Führung eine-s Dsisenstsiegeslss berechtigten
Amtsstellen des Reichs oder eines deutschen Landes befugt.
Auf genaue Wohnungsangabe (Bezeichnung von Straße
und Hsaussnnnuner) ist zu achten.

5. Soswohl den Optanten wie dem Verzicht-enden- wird Die Ab-
gabe seiner Erklärung schriftlich bestätigt. Die Bestätigung
kann nur von der Optionssbehörde (oben? Ziffer 2) erfolgen.

6. Erklärungen zu Protokoll werd-en bis einschließlich 15. Juli
1924 in Breslau im Gebäude Albrechtst"r. 32, Zimmer 143,
vormittags von 9 bis 11 Uhr an allen Werktagsen entgegen-
genommen.

7. Das Optionsrecht dürfen nur Personen ausüben, die-
n) am 14. Juni 11922 nachweisbar im Besitz der deutschen

Reichsaugehörigkeit waren (en«twedser Durch Abstam-
mung lGeburts oder durch Einbürgerung in einem
deutsch-en Lan«de),

h) am Tage der Abgabe der Erklärung das 18. Leben-s-
jahsr vollendet haben, -

sofern sie die polnische Staatsausgehörigkeist auf Grund der
Art. 25 § 1 und Art. 26 §,1 des deutsch-pioslnisscheus Ab-
kommens über Osberschilesien von Rechts-wegen- erworben
haben unt-er Verlust der deutschen Reichssa11«g-e.l)örigsk-eit.

8. Von Rechtswsegen haben die polnische Staats-angehörigkeit
erworben und gleichzeitig die deutsche Reichsangehörigkeit
verloren alle Personen, die

a.) am 15. Juni 1922 ihren Wohnsitz im jetzt politischen
Teile des oberschlesischen Abstimmuuigsgebietes hatten-
und vor dem 2. Januar 1908 entweder in jetzt Pol-
niisch-Obserschlesien oder in einem ander-en als Bestand-
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11.

12.

13.

14.

16.

teil Polen-s anerkannt-en Gebiet oder im deutschbew
bliebienen Teil des osberschlesischen Abstimmungsgebsiests
ihren Wohnsitz gehabt haben. (Zeitweise Verlegung
des Wohnsitz-es außerhalb der erwähnten Gebiet-e
kommt nicht in Betracht, wenn die Voraussetzungen
des Art. 25 § 2a——e- des deutsch-politischen Abkomsmeus
vorliegen.) » »

h) am 15. Juni 1922 ihren Wohnsitz im polnischen Teile
des oberschlesifchen Abstimmungsgebietess hat-ten und 1_n
diesem Gebiete vion Eltern geboren- sind, die zur Zeit
dser Geburt dort ihren Wohnsitz hatten.

.Als Wohnsitz einer Person gilt der Ort, an dem der
Schwerpunkt ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Lebens--
verhältnisse liegt. Minderjährisge teil-en den Wohnsitz der
Eltern.
Die Option des Ehemannes erstreckt ihre Wirkung auf Die
Ehefrau, die Option der Eltern (-auch der tin-ehelichen Mut-
ter) auf die Kinder, die bis zum 15. Juli 1924 das 18. Le-
bensjahr nicht erreichen, ferner auf Die Kinder, die bis zum
Asblauf der Opstionsfrist das 18. Lebensjahr «vollen«dens, wenn
von ihnen innerhalb der Optionsfrist das Recht auf Wider-
ruf der von den Eltern abgegebenen Optiimserklarung
nicht geltend gemacht ist.

Ehefrauen-, deren Ehe noch besteht, können (auch wenn sie
vom Ehemann getrennt leben) nicht selbst osp-ti·er-en, fur sie
ist vielmehr nach Art. 32 § 1 Abs. 1 desAbksonmienssi die
Option des Ehemaunes wirksam.
Für elternlose Minderjährisge unter 18 Jahren- sowie fur
Personen, die entmiindigtoder unt-er vosrlaufige Vormund-
schaft gestellt sind, ist das Optsionsrechst durch die gesetzlichen
Vertreter auszuüben-.

Ein Recht auf Widerruf steht Personen zu-, für die ihr gie-
setzli-che« Vertreter das Optionsrescht ausgeübt hat, wenn
die gesetzliche Vertretung vor Ablauf der Opstiosnssrist ort-
fällt, sowie Ehefrauen, deren Ehe vor Ablauf dieser 11 srist
aufgelöst worden ist. .
Im übrigen ist die einmal erfolgte Option unwiderruflich.
Die Anfechtung einer Optionserkläruns ist binnen 2 Mo-
naten nach ihrer Abgabe zulässig, eben o die Ungiilttgsketts-
erkläruug ein-er Optionsnrskunde, wenn die Voraussetzun-
gen der Art. 48 und 53 des deutsch-politischen Abkommens
vorliegen.

. Das Verzichtsrecht auf Die polnische Sta-atsanigsehörigbe-it
dürfen Personen ausüben, die

a) am 15. Juni 1922 außerhalb jetzt Polnisch-Oberschle-
siens (in Deutschland, in Pol-en au erhalb Politisch-
Oberschilesienis oder im sonstigen Aus-lande) aslss deut che
Reichssansgehösrige ihren Wohnsitz hatt-en und svosns El-
tern in Polnischs-Obers·chclesien geboren sind, die zur
Zeit der Geburt im jetzigen Polnissctherschlesien
ishr-en Wohnsitz hatten, .

h) am Tage der Abgabe der Erklärung das 18. Lebens-
jahr vollendet haben,

wenn sie oder ihr-e Ehefrauen

a) Verwandte auf- oder absteigendser Linie haben, Die am
15. Juni 1922 einen vor dem 15. April 1921 begrün-
deten Wohnsitz im deutschen oder politischen Teil des
oberschlesischen Abstimmrmsgssgebiietses halten-, oder

h) am 15. Juni 1922 mindestens seit dem 15. April 1921
ihren ««l’sohnsitz im deutschen Teil des Abstimmung-We-
bietes hatten, oder

e) mindestens .15 Jahre einen Wohnsitz im· deutschen oder
poslnischen Teil des Abzstimmunigsgebietes hatten-, oder

d) mindestens 2 Jahre vsor dem 15. Juni 192'2 im pol-
nsischen Teil des Abstimmungsgesbietes Grundbesitz- oder
ein gewerbliches Unternehmen serworben haben, sofern
sie den Grundbesitz selbst bewirtschaften oder das
Unternehmen selbst leiten-

Diese Person-en haben auf Grund des Art. 26 § 2 zu der
deutschen Reichsangehörigkeit seit dem 15.« Juni· 1922 Die
poslnische Staatsangehörigkeit von Rechts-wegen «h·inzuer-
werben, sie behalten diese bis zur Aushändigung einer Ver-
z-iclJ)-tsurkunsdse, längstens bis 15. Juli 1924.

Wird von diesen Personen eine Verniischtserklärnng wäh-
rend der Optionsfrisst nicht abgegeben, so verlieren sie, falls
sie ihren Wohnsitz in Deutschland haben, von Rechitswegen
die polnifiche Staatsangehörisgkeit und behalten allein die
deutsche Reichsangehörigkeit, es sei Denn, daß sie sich bis
15. Juli 1924 in die Register des für ihren Wohnsitz zu-
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ständigen polnischen Konsulats als polnische Staats-ange-
hörige haben eintragen lass-en. In diesem Falle behalten
sie die politische Staatsansgehörigkkseit und verlieren die
deutsche Rseichsan-gehörigkeit.

17.
sie Ivon Rechtswegen die deutsch-e Reichsan.-gehör«i-gkeit und
behalten allein die politische Staatsangehörigikeit, es sei
denn, daß sie ihre Eintragung als deutsche Reichsansgehörige
in die Register des zuständigen deutschen- Konsulats bean-
tragt haben. Jn diesem Falle behalten sie allein die
deutsche Reichsaugehörisgkeit und verlier-en die politische
Staatsaugehörigleit.

Haben diesesPersonen ihren Wohnsitz im Auslande außer-
halb Poleii—s, so bleibt ihr-e doppelte Staatssangehörigskeit be-
stehen, falls sie nicht bis 15. Juli 1924 auf die politisch-e
Staatsangehörigkeit ordnungsmäßig verzichten.

Ein Recht auf Option oder Verzicht steht im oberschlesi-
schen Abstimmungsgebiet vor dem 15. Juni 1.922 geborenen
Personen nicht zu, deren Staatsangehörigkeit sich nicht fest-
stellen läßt.
Staates, an den der (85ebnrtsort infolge der Teilung Ober-
schlesiens gefallen ist.

. Wer glaubhaft macht, das; er infolge seiner Anordnung, den
Ort oder das Land zu verlassen, infolge körperlich-en Zwan-
ges oder infolge unmittelbarer Vedrohung sein-er Person
oder seines Vermögens nach dem 9. November 1918 feinen

18.

19.

Wohnsitz im polnischen oder deutschen Teile des Abstiin-s
mungssgehietes aufgegeben und ihn bis einschließlich 15. Ja-
nuar 1924 dahin zurückverlegt hat, (in der Regel wird in
solch-en Fällen der Flucht nichst der Wohnsitz, sondern der
Aufenthalt verlegt sein), ist so anzusehen, als hätt-e er seinen
Wohnsitz nicht verlassen. Wer nach- dem 9. November 191.8
feinen Aufenthalt voiu Orte des Wohnsitzes in dein ein-en
Teile des Asbstiiumungsgebietes nach dem anderen Teile
vserlesgt hat, istiiu Zweifelsfalle so zu behandeln, als hätt-e
er sein-eu- W-ol)-iisitz nicht aufs-gegeben (Art. 30 des Abkoiu-
mens).

Für die Abgabe der schriftlichen Optionserklärung wird das
Muster, Anlage 1, fiir die Abgabe einer schriftlichen Ver-
zichtserklärung das Muster. Anlage 2, empfohlen

. Den Erklärungen auch zu Protokoll sind in jedem- Falle zur
Begründung des auszuübendeu Rechts beizufügen-:

n.) Heiratsurkunde mit vollständigen Personalsien (bei
Ehe-getren) und Geburtsurkunden der Kinder evseustuell
Familienstaiumbuch,

h) fLcskehurtsurkunde des Erklärend-eu, sgegebenenfalls Tauf-
» )-e.iu,

c") Belege fiirdie Staatsangehörigkeit aiu 15. Juni 1922
und Bescheinsigsungen über den Wohnsitz im osberschlsesi-
schen Gebiet vor dein 2. Januar 1908 und nach diesem
Zeitpunkt-e bis einschließlich- 15. Juni 1922.

Für die Ansstelliing von behördlichen Bescheinigungen
zum Nachweise des Optionsrechts dürfen sowohl deutsch-er-
wie polnifschierseits Giehsühreu nicht erhoben werdens (Art. 51
des Abkoinniens).

Sollt-en die gefordert-en Urkunden nachweisbar nicht bei-
gebracht werd-en können, so ist die Entgegennahme sein-er
eidessstattlichens Versicherng der Richtigkeit aller Angaben-
zulässig. « «
Die Abgabe einer falschen eidesftattlikhen Versicherung ist

ftrafbar. , ·
« . Die Wirkungen der Option treten nach Art-. 49 § 2 des

Abkommeus erst mit der Aushändigung der Options-
urkunde ein.» ‚ Mit dieser erwirbt der Lptant nicht nur die
deutsch-e Reicleangel)-örigkeit, sondern auch sein-e früher-e

_ Landesanigsehörigkeit wieder. «

Anlage 1.

Schriftliche Optionserklärnng fiir Deutschland.

ś Auf Grund des deutsch-wünschen Abkommens über Ober-
schlefien vom 15. Mai 1922 optiere ich hiermit für

die deutsche Reichsangehörigkeit.
Vor- und Zuiiame (bei Frauen auch der Geburtsname)

Datum der
Geburt
Beruf

 

Ort der Geburt
Vor-s und Zuname der Eltern
 

 

 

Hab-end dies-e Personen ihren Wohnsitz in Polen, so verlier-en

Diese Person-en gelten als Angehörige des «

 

 

 Wohnsitz am Tage der Optionserklärung
Wohnsitz am 15. 6. 1922

Wohnsitz vor dem «2. 1. 1908:
a) in Politisch-Oberfchlesien (Ort)

vom bis zum .

im jetzigen Polen außerhalb des oberschlesischen

Abstiinmungsgebietes (Ort)
vom bis znni »

c) im deutschverbliebenen Teil des oberschlesischen

Abstimmungsgebietes (Ort)
vom bis zum

Wohnsitz in der Zeit vom 1. 1. 1908
bis zum 15. 6. 1922:

in Polnich-Oberschlesien (Ort)
vom bis zum .

im jetzigen Polen außerhalb im oberfchlesischen

Abstiminungsgebietes (Ort) _
vom bis zum «

c) im deutfchverbliebenen Teil des oberschlesischcn

Abstimniungsgebietes (Ort)
vom —....................................... bis zum .

Jin Falle der zeitweisen Aufgabe des Wohnsitzes

in den erwähnten Gebieten zwischen dem 1. 1. 1908
und dem 15. 6. 1922.

vorübergehend wohnhaft in (Ort)
vom . bis zum
haben während der Abwesenheit nächste Verwandte
auf- oder absteigende Linie, oder falls diese nicht
mehr lebten, ihre nächsten Seitenverwandten bis
zum 3. Grade (gegebenenfalls welche und wo)
ihren Wohnsitz in jenen Gebieten beibehalten?

 

 

  

b)
 

 
 

 

 
 

 

.a)

b)
 

 

 

-

 
 

 

 

 

  

b)

 

c) ifi die vorübergehende Aufgabe des Wohnsitzes
erfolgt zwecks Erfüllung der Wehrpflicht zwecks
beruflicher Ausbildung oder infolge schwerer Er-
kraukung?
 

Staatsangehörigkeit (deutsche Landesangehörigkeit)
am 14. 6. 1922 Staats-
augehörigkeit am Tage der Opti»oi«cserklärung:

Politische
Die Optionserklärung erstreckt sich auf

meine Frau (Vor- nnd Zuname sowie Geburtsname)

 

 

geboren am in
folgende Kinder (Vor- und Summe, Ort und Datum
der Geburt der Kinder unter 18 Jahren und der
zum Hausstande des Optierenden gehörigen minder-
jährigen Kinder unter 18 Jahren)

  

b)

 

 

  
 . l ‘

Zur Begründung meines Optionsrechts überreiche ich fol-
gende Urkunden (Geburtsschein, gegebeiienfalls Taufschein,
Heira surlunde, Belege fürStaatsangehörigkeit und Wohnsitz usw.)
Fa s derartige Urkunden nicht beigebracht werden können:

Gleichzeitig verfichere ich hiermit an Eides statt, daß meine
obigen Angaben auf Wahrheit beruhen "——— benenne ich für die
Richtigkeit meiner obigen Angaben als Zeugen 
  

Jch bitte umAushaudigung einer Optionsurkunde.

(Ort und Datum) (Unterschrift des Options-
berechtigten)

(Beglaubigung der Unterschrift)

(Siegel).

*) Nicht auszufüllen von Personeukdie in Polnisch-Dber-
fchlefieu von dort zur Zeit ihrer Geburt wohnhaften Eltern
geboren sind und dort am 15. Juni 1922 ihren Wohnsitz betten.
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Anlage 2.

Schriftlicher Verzicht auf die fisdlnifche Staatsaiigehörigkeit
(Art.26, §3 des deutsch-komischen Abkommens über Ober-·

fehlesieii.)

über: lind Zunaiiie (bei Frauen auch Gebiirtsiiaiiie) .............
«. wohiihafi in ........................................ 

 

 

  

 

 

Kreis -, Land ..........«
geboren am . .. ..... im jetzigen Polniscl-Ober-
fchlefieii, uiidziiiar in h ,Kreis«..... .)..
Hals Sahn —- Tochter —- des ...........................
Find oer geb» .....
habe am 15 6 192° meinen WohufY iiiiiiiiis..............................«......_ » . . .-« . a, anrerbalb Polnisch-
Oberschlesieii gehabt, und zwar in J.................................... ‚
Kreis ................................ ..................... ‚ Land .....................................................
Am 10. 6. 1922 ioar ich ............................................. . ....... (preuf3ischer,
baherischer usw.) Siaatsangehöriger, somit deutscher Reichsw-
gehoiiger.

eei’lnfgerbcm bin ich poliiischer Staatsani ‑» » « « a zehoriger geiiiafz
gilt-ZU »F 2aib-c-d des deutsch-wünschen Abkoiiiinens über
Exklskslglfilclb lDarleguiig der betreffenden tatsächlichen Ver-

L "I e " --------------------------------------------------------- . ........ ........ 

 .......................‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Jch verzichte hiermit auf die vdliiifche SattDaii el « «" «·. . « « - . s « wie leit.
Dieser Berz cht erftreckt sich auf q q
a) meine Ehefran (Vor- und Zuiiaiiie, sowie Gebiiitsiiaiiies

............................ -- , geboren am . 

 ist«-’-;c" .........................' ‚.„n tw-

b o) folgende NKinder (Vor- uiizd stamme, Ort und Datum
_er Geburt Her Kinder unter» 18 Jahren und der zuin Haus-
staiicde des »ptiereiideii gehorigen inindersährigen Kinder über
18 Jahren) ......... 
  

. Zur Begründung meines Versi tsre tes überrei e icl
folgende nllrkunden (Geburtsscheiii, dggkc)iebeiike)iifalls7 TaucPscheinZ
F;irastsi;rkiiiide, Unterlagen über Staatsaiigehöriglet, Wohn-

.- um.
lFalls derartige Urkunden nicht vorgelegt werden können).

. Gleichzeitig verfnhere ich hiermit an Eides statt, daf; meine
obigen Angaben «an Wahrheit beruhen -—— beiieiine ich für die
Richtigkeit meiner obigen Angaben als Zeugen

--------

 

  

Kreis

(Ort, Datuiii). (Uiiterfchrist des Verzichteudeii).

(Beglaubigiing der Unterschrift).

 
  

(Siegel).
 

W. 14554. Oels, den 10. Mai 1924.

Aufnahme von Fürsorgezöglingen in Familienpflege.

Die immer mehr zunehmende Arbeitslosigkeit mit ihren
Tranrigen Begleiterscheinungeii in wirtschaftlicher nnd sittlicher
szpinsicht hat den Zuflnsz solcher Fürsorgezöglinge erheblich ge-
?teigertt, fur die die Faniilienpflege in erster Linie in Frage
onini .

Esiiiuffen daher geeignete Familien iefnnden werden, in
deiieii»die nicht verwahrlristen Fürsorgezsglinge Aufnahme fin-
den tonneii. Besonders fehlt es an solchen Pflegeftellen für
Kinder bis zniii 10. Lebensjahre-.

Zur Aufnahme solcher Fürsorgezöglinge kommen aber nur
Familien i»ii Frage, die für eine ernst religiös-fittliche Erzie-
hung Gewahr bieten, in durchaus geordneten Verhältnissen
leben und ausreichende Wohnung haben, weibei Familien, die
auf dein Lande wohnen nnd Landwirtschaft oder Gärtnerei
betreiben, bevorzugt werden.
-7' Hier eroffnet sich ein dankbares Arbeitsfeld für die freie
Liebestatigteih und die kzsiirforgeerziehung erhält die Stellung,
die der Gesetzgeber ehedeni wollte, sie soll auch eine Wohltat in
vorbeugendem Sinne fein können.
.7 Neben den Kosten der notwendigen Bekleidung nnd den
ällrztx lixufildgArznetikoftebii iili Kraiikheitsfällen wird für die in Fa-

ii i e e uiierge rac« ten -« ür or ekö li e »· C
gezahlt, welches beträgt) J f g I g ng ein ßflegegelb

“1. iik iigiiugi bei »Seibiivekfiprgexiipg
f Liziiiter 10 Jahre alt, täglich 30 Pfg»

über 10 Jahre alt, taglich 20 Pfg-,-

iiber 12 Jahre alt, kein Pflegegeld,

tleidiings- nnd etwa notwendige Arzt-

lbjfetiz
;-. · ;

2. für Zöglinge bei nicht Selbstversorgerttj i « ztspixk

sondern nur Bes-
und Arzneis

unter 10 Jahre alt, täglich 4().Pf"g;,«

über 10 Jahre alt, täglich 30 Pfg.,«

über .12 Jahre alt, kein Pflegegeld .

kleidungs- und etwa notwendige Arzt-

koften. . . » .- .

.ieben der finanziellen Leistung kann derspZogliiig zu »den

für sein Alter nnd Geschlecht passenden häuslichen und land-

licheii Arbeiten verwendet werden. ‚

Familien, die einen Fürsorgezögling aufnehmen wollen,

können sich im Kreiswohlfahrtsamt (Landratsamt) Zimmer

Nr. 18 melden oder mit dem zuständigen Herrn Geistlichen

ihres Bszirks in Verbindung treten.

‚ sondern nur Be-
und Arznei-

G.-Nr. VI. K. D. 418{24. ..
B r e sl a n, den« 28. Marz 1924.

« Nach der- Viewrdmiiigx des Reichisarbseicsmtnsi ters vom 4. 3.

1-924 wird den Ausgabestselleni in der Aiiigsesn teiisoersischeruiig

ein-e vsoii der Reichsversicheriingsanzstaslt für Angestellte zu, zah-

lsende Entschädigung von 5 Rentenxpfeimiigen fur jede ans-gestellte

Bersicherungstkarstie gewährti » . , » · _ . » « _

» Die Landesversischerniigsaiistalst Schleuen ersucht ergeben“,

die unterstellten Qnitstsusngsbartenansgabestielleir daran hinzu-

weisen-, das; nacht der misnisterisellen Anweisung vom 20. 11. 1- 11

betr. die Quisttungiskartenansgabe für die Jnvalidenive.rficl)«eru«nig,

die Ausgabe der Qnittniiigsikiartenl zur Invalidenversicherung

weiterhin allgemein kostenfrei zu erfolgen hat. »Die gleichen Ge-

bühren von 5 Rentenipfennsigeii dürfen- nach Ziffer 34 dieser Ari-

wseisung ausnahmsweise dann erhoben werden, wenn

a) »der Versicherte den-. Umtaiisch der Quittungskarte beantragt,

sbelrior in der Qu-i:t-t.ung-skar.te für mindestens 30 Wochen

Veitragssmarken verwendet sind,

b) der Arbeit-geber die Ausstellniigi .

tragt, weil der Verficherte selbst die recht eitige Beschaffung

einer Karte zu Unrecht- unterilasseiik hat. eaiitrasgt der Ar-

beitgeber die slnsstellunig der Quittungstarte im Aufträge

dies Versicherten, so- sind auch in diese-m Falle Kosten nicht

zu fordern.

Der Vorstand der Landcsverficheruiigsanstalt Genießen.

der Quittuiisgskarte bean-

O els, den« 5. Juni 1924.

Oeffentliche Aufforderung
K. VI. 54.

1«zur Abgabe einer Steuererklärung für die Veranlagung zur Ge-

werbesteuer nach dem Gewerbebapital (für das Kalenderjahr

1923) zum Zwecke der Feststellung der Vorauszahluiigen für das

Kalenderjahr 1924.

I. Zur Abgabe einer Steiiererkläsriing sind verpflichtet: all-e

gewerbefteuerpflichtigeii Unternehmen, die im Bezirke des Ge-

werbesteueraussschusfes für den Kreis Oels, mit Ausnahme der

Stadt Oels ein-e Betriebsstätte unterhalten-, wenn sie am 31. 12.

1923 ein« Vermögen von. mehr als 4800 Goldmarsk besessen

haben.
o II.
pflichteteii werden aiifgefor
nntzunsg des vorgeschriebene
3-C. Juni 1924 bei dem

Die hiernach zur Abgabe einer Stenererklärung Ver-

dert, diie Steuererklärung unter Be-
n Vordruekss in der Zeit svosms 10. bis
Vorsitzenden des Gew-ers·bsesreueraus-

sch—usfse.s, in dessen- Bezirk sich der Sitz oder die Leitung des

Unternehmens befindet, eiiizureicheii-. Vordrucke für die Steuer-

erkläruiig gehen den Gewerbesteuerpflichtigeii durchs die Ortsbe-

hörden zu. Sie können auch von dem nnterzeichsneten Vorsitzen-

den des Gsewerbefteuerausfchsnsses bezogen werden.

Die Stenerserklärung ist schriftlich ——- zwseckmäszsig einge-

schrieben — einzureichen oder mündlich dem Vorsitzenden des

zuständigen Gewerbeausschusses gegenüber abzugeben-.
Die Pflicht zur Abgabe der Steuererkläsrunsg ist vom Em-

pfang seines Vordrnscks zur Steiierserkläsrung nicht abhängig
III. Wer die Frist zur Abgabe der ihm obliegenden Steuer-

erkläriing versäumt, kann mit Geldstraer zur Abgabe der

Steuererklärung angehalten werden; auch kann ihm ein Zu-

schlag bis zu 10 b. H. der festgesetzten Steuer auferlegt werden.

Die H«nt-erziehung oder der Ver uch einer Hinterziehung der

Gewerbesteuer nach dem Gewserbekapital wird mit Geldstrafe
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bejstraftsp auch kann auf Gefängnis erkannt werden; ein fahr-

lässiges Ver ehen gegen die Steuergesetze (St«euer-gef·ährdi.ing-)-

wird ebenfal s bestraft. s

Der Borsitzende des Gewerbesteuerausschusses

für den Bezirk des Kreises Oels.

Oe l s-, den 5. Juni 1924.

Die Ortssbehörden werden ersucht, vorstehende öffentliche

Aufforderung den in Frage kommenden (szs·ewerbeftenerpf ichtigen

in ortsüblicher Weise zur Kenntnis zu bringen-.

« Der Vosrsitzende des Gewerbeftenerausschusses

des Kreises Oels.

K. VI. 40. s?1s, den 28. Mai 1924.
Gewerbesteuervorauszahlungen für 1924.

Diejenigen Ortsbehörden, welche sich mit der« Erledigung

meiner Kreisblattverfügung vom 9. d. Mts. f Kreisblatt Seite

114 ——— betreffend Einreichung eines «Verzeichnisses der vor-

handenen gewerbesteuerpflichtigen Betriebe, welche zur Abgabe

einer Gewerbesteuervoranmelduiig nach Muster l) verpflichtet

sind, im Rückstande befinden, werden hiermit an die Erledigung

der Verfügung erinnert. · « « I _

. Ich erwarte Eingang der Nachweisung innerhalb 5 lagen.

Der Vorsitzende des Gewerbesteuerausschufses
des Kreises Oels.

O e l s, den 3. Juni 1924.

Mitteilung der Gewerbesteuergrundbeträge.

Die Magistrate und Gemeinsdevorstände mache ich auf

meine Kreisblasttbekanntmachung vom 1. Mai« d. J., Seite 9i,

aufmerksam und erfuche, mir die Summe der Gewerbe-neuer-

grundbeträge von den im Monat Mai ·tat1a;chlisch geleisteten

Vorauszahlunsgen aus die Gewerbesteuerpunktlich bis 10. Juni

dieses Jahres mitzuteilen. Fehlanzeigie ist«-erforderlich ·

Die für den Monat April noch ruckstandisgen Mitteilungen

sind nunmehr binnen der gleichen Frist nachzuholen-

Der Vorsitzeude des Kreisausfchusses.

O e l s, den 30. Mai 1924.

Landwirtschaftliche Unfallverhiitungsvorschriften

für das Bauwesen.

Die iro«e ahl der baulichen Mängel in den landwirt-

schaftlicheiiz bang): und Nebenbetrieben und der durch sie ver-

ursachten Usnfälle läßt besonders Maß-nahmen zur Behebung

dieses Mißstandes angezeigt erscheinen-. _ . .

Die Ortspolizeibehörden werden erneut _e'rfnch't, auf Idie
Bauunternehmer und Bauberatunigsstellen dahin einzuwirken,

daß sie die Baupläne auch hinsichtlich der«Unfallverhiutungsvor-

kschriften prüfen und bei den Baubefichtigungeu die erforder-

lich-en- Anordnungen zum Schutze der Versicherten- treffen". «

Gegebeneufalls genügt eine entsprechende Mitteilung an die

ilansdwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, die dann durch ihr-e tech-

nischen Aufsichtsbeamten die Beseitigung sder Mangel veran-
;la«sse.n «w-ürde. Die Unfallverhustung durfte zweifellos durch

Zfolche Maßnahmen sehr gefordert werden. Denn gerade. wah-

irend der Bauzeit lassen sich die erforderlichen Schutzvorrichstun-

gen besser und billiger her-stellen, weil das Material in der

Regel vorhanden ist nnd die geeigneten Handwerker zur Stelle

ind. „
Asbdrücke der Unfallverhütungssvorschriften fusr dass Bau-

wesen werden svsoms Kreisauisschuß nneutgeltlich abgegeben.

Der Vorsitzende des Kreisausschusfes.

Oels, den 30. Mai 1924.

Landwirtschastliihe Unfallversicherung

Mit Bezug auf die Kreisblattbekanntmachung vom 8. Mai
1924 «- Kreisblatt Seite 106 —- werden die Herren Gutsvor-
fteher, welche die Beitragsumlage der land- und forstwirtfchaft-
lichen Unfallversicherung noch nicht gezahlt haben, erfucht, die
Beiträge nunmehr bis spätestens zum 10. Juni d. J. an die
Landeshauptkasse abzuführen. « »

Bis zur gleichen Frist erwarte ich die Ruckfendung der
Heberollen

 

K. I. 1903.

U. 934.

U. 933.

Der Borsitzende des Kreisaussrhusses.  

U. 951. O els-, den 31. Mai 1924.

Beiträge zntzlandwirtschaftlichen Unfallversicherung

Die Schlesissche landwirtschaftliche 23ernfßgzenoffenfchaf-t hat
nunmehr die Restumlage zur Unfall·-v-ersicherung für das Jahr
1923 festgesetzt Für den Sektionsbereich Oels entfällt auf 1 Mk.
Grundsteuer ein Beitrag von- 22 Go.l.dpfennigens. Der Mindest-
betrag beträgt 20 Goldpfennige

Nachdem die Heberollen den Herren Gemeindevorstehseru
bereits zugegangen sind, ersuche ich die Einzieshnng der Beiträge
baldigst vorzunehmen Die Abführnng der Bei-träge (a·bzsü-g·lich
der Hebegebühren) hat entweder in bar oder mittels der beige-
fügten Zahlkarte bis spätestens zum 20. Juni d. J. an das
Kreisrechnungsamt Oels zu erfolgen.

Die lsetztmalig durch die alte Hseberolle zur Erhebung ge-
langendeu Beiträge find inl Spalt-e »Beiträg.e für das Rech-
nungsjahr 1923” (dnrch Ueberschreiben der für die Vorschuß-
umilasge geltenden Zahlen-) vscrmerkt worden, soweit nicht für in
Verlust geraten-e Listen neue Heberollen angefertigt worden sind.

Ich weise auch darauf hin, daß die mit dem neu aufge-
stellten Uiiternehmerverzeichniss eingereichten Veränderung-san-
zeisgen auf diese nachträgliche Beitragsumlage ohne Einflußl sind.

Dies-e Beräuderungisaiizeigen dienen lediglich- als Unter-
lagen für die neuen Hebserolljen der erstmalig-en Beitragsnmmge
für 1924, die nachträglich im nächstfolgenden Jahr erhoben
wird. Gemäß §§ 30 bis 33 der Satzungen ist der im- Laufe
des Jahres eingetreten-e Wechsel in der Person der Betriebs-
unternehmer oder Veränderung-en in den Betrieben alljährlich
bis zum 1. Oktober durch den Gemeinde- bzw-. Gntssvorstseher
dem Sektsionsvorstand (Kreisausschiusß) aiizuzeigsen

Die Heberolle ist während zweier Wochen zur Einsicht der
« Beteiligten auszulegen und der Beginn dieser Frist auf ortsüb-
lische Weis-e bekanntzumaschen Hierbei sind die Betriebsunter-
nehmer darauf aufmerksam zu machen-, dsaßi sie binnen ein-er
weiterenFrist von zwei Wochen unbeschadet der Verpflichtung
zur vorläufigen Zahlung gegen- die Bzeitragis-berechnung bei dem
Sektionsvorstande, d. i. dem Kreisaiisschuß zu Oels-, Einspruch
erheben können.

Ferner weise ich auf § 1026 der Reichssversischerungsord-
nung hin, wonach die Gemeinden für diejenigen Beiträge haften-
und sie miteinzusenden haben, bei denen der wirkliche Ausfall
gederkdie fruschitlose Zwangsvosllstreckung nicht nachgewiesen wer-
n ann.

Zugleich mit der Abfühirunsg der Beiträge ist auch? die Hebe-
rolle wieder an den Kreissausschuß zurückzusenden.

Der Vorsitzende des Kreisausschufses.

L. II. 337. O els, den 30. Mai 1924.

Einmalige Ergänzungszuschiisse an Schulverbiinde.

Unter Hinweis auf meine im Kreisblatt Seite 96 von
1923 abgedruckte Bekanntinachung über Ergänzungsziifchüsse
ersuche ich die leistungsfchwachen Schulverbäude bis 20. Juni
1924 eingehend begründete Anträge einzureichen. Spalte 4 des
im Kreisblatt Seite 96 von 1923 abgedruckten Musters ist wie
folgt zu ändern: »Die Schullasten für 1924 betragen”. Jii dem
Antrag ist außerdem genau anzugeben, wieviel Prozent Zu-
schlag die zum Schulverband gehörenden Gemeinden zu der
Grundvermögenssteuer erheben. Auf die eingehende Begrün-
dung der Anträge mache ich hiermit nochmals aufmerksam.

Berlin, den 3. Mai 1924.

Verordnung
über die Verarbeitung von Kartoffeln in Brennereien.
.‚ Vom 3. Mai 1924.

(Beröffentlicht in der am 9. Mai ausgegebenen Nr. 34
des R. G.Bl. Teil 1 Seite 430.)

Aufgrund der §§ 3, 4 der Verordnung über Kartoffii.i
vom 24. August 1920 (R. G. Bl. Seite 1609) wird verordnet:

Die Verordnung über die Beschränkung der Verarbeitung
von Kartoffeln in Brennereien vom 29. September 1921 (R.
G. Bl. Seite 1274) in der Fassung des Artikels 1 der Verord-
nung über die Beschränkung der Verarbeitung von Kartoffeln
vom 3. Oktober 1923 (R. G.Bl.1 Seite 931) wird aufgehoben.

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft.
Graf v. K an i tz.

Veröffentlicht.
Oels, den 31. Mai 1924.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
K. I. 1889.



. » 134
Oel s, den 24. Mai 1-924.

Fischerei, Bestellung von Fischereiaufsehern

Mit Rücksicht auf die Finaiizlsage des Staates- löniienszstaak
lichersesits Fischereiau eher nur noch ganz ausnahmsweise in be-
sonders begründeten Fällen eingestellt werden. WDadurch wird

die Aufsicht und der Schutz der Fisch-erei, welche sur die Binnenk

gewässer gemäß § 119 des Fiscljierei.gsesetzess vom 11.. Mai 19lb
den Ortspolizseibehörden obliegt, diesen in· der Hauptsache allein

überlassen, soweit nicht einzelne Befugnisse an Sberfi-fchnieIfCteI'
übertragen werden« (Ber-gil. Aussfiihruiigsauweissuiig zum zei-
schereisgesetz —— 9. Abschnitt) « _ « N ‘ ' ..

Zui Interesse der- stisschereiberechtigten und zeischerspeipachter
liegt es aber in erster Linie, durch Anstellung eigener Fischerei-
aufsehr den Schutz der Fischer-ei wirksam zu unterstützen »

Dies-e privaten Fischerciaufscher, die den Anweisungen des
staatlichen Qberfischmeisters nnd den« svonLStaat bestellten» Hi-
schereibeamten geiiiäsz § .119 Abs-. 7 des zeischereigesetzes Col-ge

zu leisten haben, können auf Antrag von den Staatsbehörden

amtlich verpflichtet werden, vorausgesetzt, daß gegen ihre Zu-

verlässigkeit keine Bedenken bestehen, und sie uber eine gewisse
geschäftliche Gewandtheit verfügen ‚

Die Vollziehung der Bserpsfli-cl)it;iiiig ,(·iind zwar durch Hand-
schlag an Eidesstatt) ist den Landraten übertragene «

Durch die amtliche Verpflichtung erhalten diese privat-en

Fischereiaufseher seine rechtlich biev.o-rzugte Sitellungzsp Es stehen
ihnen nämlich die zum Schutz der Beamten «e»r«lassenen« gefeit?
lich-en Bestimmungen —- vor allem § 113 R.S·tr.G.B-. ——— bei
der Ausübung ihr-es Anfsichtsdienstes ziir Seite. Ihre Amts-
haiidluiigen unterliegen sinii-g-eniässz auch den sur Aiiitsvergehen
und Amtsverbrechen bestehenden Strafvorsichriften (§§ 331 pp.
Sstr.G.B.).

Die privaten amtlich verpflichtet-en- Fischereiaufjeher sind
lediglich als Hilfspsolizeibieamte — wie die Feld-- und zyorsthuter
im Sinne des Gesetzes vom 1. April 1880 — aiizicseheiiz die
Eigenschaft als Hilfsbeamste des Staatsaiiwaltschast besitzen sie
also nicht. (Nnr" unmittelbare planmäßige preußische Staats--
beam«te, die die Fissschereisaufsicht [auch im Nebenamtes ausnbeii,
können zu Hilfsbeamten der Staatsauwaltsschaft ernannt
werden.)

Eine wichtige Ausgabe der privat-en- amtlich verpflichteten
Fischereiaufseher besteht in der Ueberwachusng der Fischerei-
scheine und der Erlaubnisscheine zum Fisch-fang.

Aus Grund des § 123 des Fischereigesetze-s haben die ge-
nannten Aufseher ferner das Rechts ——— um ftrafbare Handlungen
im Sinne der §§ 125 bis 128 des Gesetzes vom 11.. Mai 1916
u verhüten — zu jeder Zeit Die beim Fischfangl gebrauchten
Fanggeräte die Fanggeräte und Fisch-e in Fischereifahrzeiiigen
owsie Fischbehiälter iti offenen Gewässeru zu untersuchen-, um
jestzustellen, ob die fisehereigesetzlichen und fischereipolizeiliichen
Anordnungen — z. B. die Bestimmungen über die Mindest-
masze der Netze ——— bsefoslsgt werden-. Dieses durch den § 123

L. I. 3306.

Zier Yandrat

—-sv-.1I«-h- w .
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SH)a. a. » gegebene Durchsnchungsrecht ist aber streng von dem
Haussuchungsrecht zu Unterscheideiy zu dem die amtlich verpflich-
teteiis Fischereiaufsehey nicht befugt sind. Die amtlich verpflich-
tet-en Frischereiaufsseher sind aber befugt, die Fischereigeräte den
Fischsfrevlern vorläufig- wsegznuehinen, damit diese an der Fort-
setzung von strasbaren Handlungen verhindert werden-.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß- die amtlich
verpflichtet-en Fischereianfseher, Fischfrevler, die der Flucht ver-
diäschtigt sind oder deren Persönlichkeit nicht festgestellt werden
fann, vorläufig festuehtnen dürfen-, um sie der nächsten Polizei-
behörde sofort zuznfiihreii. (Diesies Recht ist im übrigen durch
den § 127 der Strafprozeszordiiung auch jeder Privatpersou ge-
geben, Die jemand bei einer strafbaren Handlung auf frisch-er
Tat antrifft oder verfolgt.)

Die Ortspolizeibehörden erfuche ich, die in« Betracht koni-
meuden Fischereibserechtigten und Fischereipächter auf obige Aus-
führungen besonders hinzuweisen iitid ihnen die Anstellung und
Verpflichtung von Fisclserieiaiifseherii in ihrem eigen-en Interesse
nahezulegen

Anträge auf Verpflichtung solcher Aufseher sinsd mir vor-
zulegen-. Dabei sind die Personalien der zu Bserpflischtenden ge-
nau auszugeben nnd zwar: “Raine, Stand, Wohnort des- Fischerei-
aufsehers, Bezeichnuiisg des Gewässers, in Dem Die F«is-chereiauf-
sicht aus-geübt wird, die Grenzen des Lliifsichtisb·ez-irkes, Name
nnd ·Ws-o-hno·rt der Person, die den Fischereiaufseher bestellt hat,
nnD Eigenschaft der bestellen-den Person (-3. B. Fis-ch-ereiberech-
tigter oder -Päichter nsw.), Angabe, seit wann die Funktionen-
als, Fischereiausseher ausgeübt werden-, Datum und Nummer
der Erneniiuugsverfüigung zum- Fisch-ewigufseher und eine
Spalte ,,Bemerknn.gen«, die gecgebenenfalls mit entsprechende-ti-
Vermerken zu versehen ist.

Von jedem Wechsel in der Person des Fischereiaussehers ist
mir jedesmal sofort Anzeige zu machen.

Die amtlich verpflichteten Fiscljsetseisanfseher haben gemäß
Ziffer 5 der Ausssührnngsanweisung vom 16. März 1918 zuin
Fischereigesetz im äußeren Dienst Dienstmütze und ein ihr Amt
bezeichnen-des iuetallenies Schild bei sich zu tragen-.

Diese Sichilder sollen einheitlich her-gestellt undanitlich ab-
gegeben werden Das mit einer Schnur sversehene Schild wird
zweckmäßig in der Westentassche getragen oder an der Jiiiienseite
des Rockes befestigt.

Um eine Uebersischt über die Zahl der erforderlichen Schil-
Der, welche von ins-ir- bei dem Herrn Regierungssspräsidenten recht-
zeitig bestellt werden iu·üsseii, zu gewinnen, ift es notwendig, dass;
die erstmaligen Anträge auf Verpflichtung von Fischereiauf-
fehern an mich spätestens bis 30. Juni d. J. zur Vorlage
kommen.

Die Ortsposlsizeibehörden wollen« mir daher bis zum 310.
Juni» d. J. derartig-e Anträge vorlegeu oder mir anzeigen, daß-
Antrage nicht gestellt werden« eine Anstellungs von Fischereiauf-
fehern in ihrem Bezirk auch nicht in Frage kommt.

Dr. UnckelL

--.--s

f « wo-

I ' I-- Magerkeit Is-
Schöne volle »Körperform
durch auf. orient. Kraft-
pillen (·fur Damen»pracht-
volle Buste).prei"sgekr. mit
gold. Medaille u. Ehren-
dwl.h. in kurzer Zeit große
Gewichtszun. 25-Jhr. welt-
bekannt. Garant.unschäd-
lich. Aerztlich empfohlen.
StreIig reell., Viele Dank-
chreih. Preis Packg. (100
Stuch G.-M. 2.75. Porto
extra. Poftanw. od. Nachti.
D. Franz Steine: 8e Co»
G.m.b.H» BerlinW. 30/497

Metallbetten
Stahlmatr., Kinderbetten
Dir. an Priv. Katal. 17 L. fr.
Eisenmobklfabrik Suhl.

(Thuringen).
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